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·Beschluß 

Der Bayerische Landtag 

Der Landtag hat über das 
Schreiben des Staatsministe1·iums der Justiz 

betreffend Aufhebung der Immunität des Ab~ 
geordneten Gaßner (Nr. 12101) 

i.n seiner heutigen öffentlichen Sitzung Beratung 
gepflogen und beschlossen, 

die Inuirnnität des Abgeordneten Ga.ßner 
nicht aufzuheben. 

München, den 25. November 1952 

Der Präsident: 
(gez.) Dr. Hundhammer 

Der Schriftführer: 
(gez.) G r ä s s 1 er 

Beilage 3597 
(Vergl. Beilage 3520) 

Beschluß 

Der Bayerische Landtag 

Der Landtag hat über das 
Sclll'eiben des Staatsministerhuns der Justiz 

betreffend Aufhehu.ng der Immunität des Ab~ 
geordneten Ol'tloph (Nr. 13 012) 

in seiner heutigen öffeJ1tliche11 Sitzung Beratung 
gepflogen und beschlossen, 

die Immunität des Abgeordneten Ortloph 
nicht aufzuheben. 

Begründung 

Die Immunität wird nicht aufgehoben, da sich 
nach dem Studium der Akten ergeben hat, dafi die 
Worte, in denen ein Meineid liegen könnte, von 
dem Abgeordneten Ortloph im Hauptverfahren 
vor dem Schöffengericht beim Amtsgericht Regens
burg am 16. März 1951 überhaupt nicht gesprochen 
wurden, dafl im übrigen wegen der Frage des 
Tragens des Parteiabzeichens Eid gegen Eid ste.Ji.t 
und es nicht möglich sein wird, festzustellen, wel
cher Eid den moralischen Vorzug der Wahrheit 
verdient, wozu noch kommt, dafl offensichtlich die 
Gegner des Abgeordneten Ortloph sich von einer 
Mentalität zu ihrem Verhalten bewegen liefien, 
die nur aus der Abneigung gegen den Abgeord
neten Ortloph entspringen kann: 

München, den ,25. November 1952 

Der Präsident: 
(gez.) Dr. Hundhammer 

Der Schriftführer: 
(gez.) G r ä s s 1 er 

Beilage 3598 
(Vergl. Beilage 3520) 

Beschluß 

Der Bayerische Landtag 

Der Landtag hat über das 
Schreiben des Staatsministeriums der Justiz 

betreffend Aufhebung cler Immunität des Ab~ 
geordneten Gärtner (Nr. 14139) 

in seiner heutigen öffentlichen Sitzung Beratung 
gepflogen und beschlossen, 

die Immunität des Abgeordneten Gärtner 
nicht aufzuheben. 

M ii n c h e n, den 25. November 1952 

Der Präsident: 
(gez.) Dr. Hundhammer 

Der Schriftführer: 
(gez.) G r ä s s l er 


